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Sachverhalt 
Mit Beschluss vom 01.03.2023 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow die 
Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen. 

Nach den durchgeführten frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB erfolgte die Erstellung der Entwurfsunterlagen unter Berücksichtigung der 
eingegangenen Hinweise und Anregungen. 

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
einschließlich der Begründung mit Umweltbericht sowie der wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im Internet zu veröffentlichen und die 
beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Veröffentlichung zu 
benachrichtigen. 

Ort und Dauer der Veröffentlichung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind vor Beginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt 
zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
unberücksichtigt bleiben können. 

Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zu Planentwurf und Begründung einzuholen, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann. 

Rechtliche Grundlage: 
§ 2 Absatz 2 BauGB - Abstimmung mit Nachbargemeinden 
§ 3 Absatz 2 BauGB – Beteiligung der Öffentlichkeit 
§ 4 Absatz 2 BauGB – Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange 

Anlage: 
Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich Planzeichnung, 
Begründung und Umweltbericht (Stand Juli 2024) 

Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 



Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gnevkow beschließt: 

1. Der Planentwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans wird in der vorliegenden 
Fassung vom Juli 2024 beschlossen. Der Entwurf der Begründung einschließlich 
Umweltbericht wird in der vorliegenden Fassung gebilligt. 

2. Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans, einschließlich der 
Begründung und Umweltbericht sowie der wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen sind nach § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu 
veröffentlichen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange von der 
Veröffentlichung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Veröffentlichung sowie 
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind 
vor Beginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf 
hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die 1. Änderung des Flächennutzunsplans unberücksichtigt 
bleiben können. 

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen. 

  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

                    
    nein         nein   ja 

                    
   x ja         einmalig     
                    

              jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

                    

   x stehen zur Verfügung unter     stehen nicht zur Verfügung  
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Deckungsvorschlag: 
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Haushaltsmittel: 
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Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

  
Erläuterungen: Die HH-Mittel für die Änderung des 1. FNP und des B-Planes Nr. 4 wurden laut gemeinsamen 
Direktauftrag geplant. Die Abrechnung erfolgt über das Bauleitplanverfahren B-Plan Nr. 4, somit wurden die HH-Mittel 
hier nicht gesondert aufgeführt. 
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2 02_ Begründung FPlan öffentlich 

 
3 03_Umweltbericht FPlan öffentlich 
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1. Planungsanlass  

Für den Änderungsbereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 

Gnevkow soll der Bebauungsplan „Wohnbebauung am Sportplatz“ aufgestellt werden. 

Vorgesehen ist die Ausweisung eines dörflichen Wohngebietes nach § 5a BauNVO für 

die Errichtung von Einfamilienhäusern. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan 

weist den Änderungsbereich als Sportplatz aus.  

Aus diesem Grund lässt sich der Bebauungsplan „Wohnbebauung am Sportplatz“ 

nicht aus dem, seit dem 02.10.1997 wirksamen, Flächennutzungsplan entwickeln. 

Die deshalb erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt daher im Paral-

lelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Damit wird dem Entwicklungsgebot nach § 8 

Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. 
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2. Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Rechtsgrundlagen 

o Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 

Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)  

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 03 Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

o Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 

1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 

2021 (BGBl. I S. 1802) 

o Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kom-

munalverfassung-KV M-V) i d. F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 

(GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Mai 2024 

(GVOBl. MV S. 154) 

o Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-

gesetz - BNatSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 

S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 

(BGBl. 2024 I Nr. 153) 

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - 

NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010 (GVOBl. 

M-V, S.66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 

(GVOBl. M-V, S. 546) 

o Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der 

Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 09. April 2024 (GVOBl. M-V, S. 110) 

o Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldge-

setz - LwaldG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V, 

S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 

(GVOBl. M-V, S. 790, 794) 

o Hauptsatzung der Gemeinde Gnevkow in der aktuellen Fassung 

2.2 Änderungsbereich 

Der Änderungsbereich ist im Plan im Maßstab 1:5000 dargestellt. Er beläuft sich auf 

eine Fläche von ca. 1 ha und umfasst das Flurstück 73/1 der Flur 1 der Gemarkung 

Gnevkow. 
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2.3 Planungsbindungen 

Raumordnung und Landesplanung 

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei 

sind die einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende 

Pläne oder Programme aufzustellen.  

Ziele der Raumordnung sind gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in 

Form von räumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der 

Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegun-

gen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. 

Für gemeindliche Bauleitplanverfahren besteht eine Anpassungspflicht.  

Bei den Grundsätzen der Raumordnung handelt es sich hingegen gemäß § 3 Abs. 1 

Nr. 3 ROG um Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums als 

Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen. Für nach-

geordnete Bauleitplanverfahren besteht eine Berücksichtigungspflicht.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Gnevkow ergeben sich die Ziele, 

Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung aus folgenden Rechts-

grundlagen: 

o Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezem-

ber 2008 (BGBl. l S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

22.März 2023 (BGBl. 2023 | NR. 88) 

o Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 

(GVOBl. M-V, S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. 

April 2020 (GVOBl. M-V, S. 166, 181) 

o Landesverordnung über das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklen-

burg-Vorpommern (LEP-LVO M-V) vom 27. Mai 2016 

o Landesverordnung über das Regionale Raumentwicklungsprogramm 

Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO M-V) vom 15. Juni 2011 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ist die Vereinbarkeit mit den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung zu prüfen. Rechtsgrundlage hierfür sind § 4 Abs. 1 

ROG sowie der § 1 Abs. 4 BauGB.  

Nach § 3 Nr. 6 ROG sind solche Vorhaben, die die räumliche Entwicklung und Ord-

nung eines Gebietes beeinflussen, als raumbedeutsam zu beurteilen.  

In diesem Zusammenhang entscheiden also die Dimension des Bau-gebietes, die Be-

sonderheit des Standortes sowie die vorhersehbaren Auswirkungen auf gesicherte 

Raumfunktionen die Raumbedeutsamkeit. 

Das LEP M-V enthält in den Zielen der Raumordnung Regelungen zur Entwicklung 

von Siedlungsstrukturen.  

Der Programmsatz 4.1 trifft konkrete Aussagen zur weiteren Siedlungsentwicklung. 

Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruktur 
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sowie die Verfestigung von Siedlungssplittern sind zu vermeiden. (Programmsatz 

4.1.6 LEP M-V) Mit der vorliegenden Planung wird dem Rechnung getragen. Der 

Geltungsbereich schließt unmittelbar an die im Zusammenhang bebauten Ortslage 

Gnevkow an.  

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte 

(RREP MS) beinhaltet verbindliche Ziele der Raumordnung, mit denen der Entste-

hung neuer Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen 

entgegengewirkt werden soll.  

Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf die zentralen Orte und Siedlungsschwerpunk-

te zu konzentrieren. In den anderen Gemeinden ist die Wohnbauflächenentwicklung 

am Eigenbedarf, der sich aus Größe, Struktur und Ausstattung des Ortes ergibt, zu 

orientieren. (Ziel 4.1 [4] RREP MS)  

Als Ziel der Raumordnung ist des Weiteren aufgeführt, dass die Ausweisung neuer 

Wohnbauflächen in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen hat. (Ziel 4.1 [6] 

RREP MS) 

Diesem Ziel des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seen-

platte wird Rechnung getragen, denn die vorgesehenen Wohngrundstücke schließen 

unmittelbar an den gewachsenen Siedlungskörper und bestehende Wohnnutzungen 

an. Die Gemeinde Gnevkow beabsichtigt parallel zu diesem Vorhaben, bestehende 

Wohnbauflächenpotenziale im Ortsteil Letzin zu entwickeln. Der dazugehörige Be-

bauungsplan Nr.3 „Wohnbebauung Letzin“ ist im Moment in Bearbeitung und sieht 

die Ausweisung von ca. 12.000 m² als Wohngebiet vor. Der Vorliegende Bebauungs-

plan Nr.4 soll die Attraktivität der Gemeinde für junge Familien ergänzend zum Be-

bauungsplan Nr.3 steigern. 
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Abbildung 1: Flächennutzungsplan der Gemeinde Gnevkow, links ohne Transparenz, 

rechts über eine Satelitenkarte gelegt. Die für die Wohnnutzung vorgesehenen Dorf-
gebiete werden mit MD gekennzeichnet. Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 4 wird 

in Rot, die noch offenen Dorfgebietsflächen werden in Gelb dargestellt. 

In Abbildung 1 werden die noch offenen Dorfgebietsflächen dargestellt, die ebenfalls 

für eine Wohnbaunutzung verfügbar wären. Diese Flächen befinden sich allerdings in 

landwirtschaftlicher Nutzung. Die Überplanung dieser Flächen mit Wohnbauflächen 

würde der regionalen Landwirtschaft Flächen entziehen und einen Konflikt mit ihrer 

Lage in einem „Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ (RREP MSE) erzeugen. Um diesen 

Konflikt zu vermeiden und aufgrund der geringen Größe dieser Flächen, die nicht den 

Vorstellungen der Gemeinde zur Erweiterung ihrer Wohnbauflächenpotenziale ent-

sprechen, wurde der vorliegende Standort ausgewählt.  

Vordergründiges Ziel und gleichzeitig auch besonderes öffentliches Interesse der 

Gemeinde Gnevkow ist es, der Wohnnutzung Entwicklungschancen offen zu halten. 

Die Haltung und Neuansiedlung von jungen Familien bilden dabei einen Schwerpunkt. 

Vorliegend ist somit kein Konflikt mit den formulierten Zielstellungen des LEP M-V 

und RREP MSE erkennbar, denn es besteht der Anschluss an vorhandene Siedlungs-

strukturen der Ortslage Gnevkow. Die Umsetzung des Vorhabens an diesem Standort 

ist somit zielführend. 
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Die Planzeichnung des LEP M-V trifft für das Plangebiet keine Festlegungen. 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RREP MSE (Lage Plangebiet rot markiert)  

Die Festlegungskarte des RREP MSE weist den Geltungsbereich als Vorbehaltsgebiet 

Landwirtschaft aus. In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll laut Programmsatz 

3.1.4 (1) RREP MSE dem Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produkti-

onsfaktoren und -stätten, […] ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Ent-

sprechend ist eine Prüfung des Einzelfalls für die Belange der Landwirtschaft erfor-

derlich 

Bei der betroffenen Fläche handelt es sich vorliegend um eine Grünfläche die als 

Sportplatz genutzt wurde. Für den Vorhabenstandort liegen keine Bodenschätzwerte 

vor, da er seit über 30 Jahren als Sportplatz ausgewiesen war. Durch die vorange-

gangene Nutzung der betroffenen Fläche als Sportplatz geht der regionalen Landwirt-

schaft keine hochwertige Anbaufläche verloren. 

Daher ist also davon auszugehen, dass die von der Gemeinde formulierten Planungs-

ziele den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht wider-

sprechen.  
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3. Entwicklungsziele der Flächennutzungsänderung  

Ziel der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow ist 

die bauplanungsrechtliche Vorbereitung und die Entwicklung von Flächen zur 

Bebauung mit Wohngebäuden. Im geplanten dörflichen Wohngebiet sollen 

grundsätzlich die Errichtung von Einfamilienhäusern sowie die dazugehörigen 

Versorgungseinrichtungen vorbereitet und ermöglicht werden.  

Der Änderungsbereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans wird der-

zeit als Sportplatz dargestellt 

Für den Änderungsbereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Gemeinde ergibt sich folgende Flächenbilanz: 

 

Ausweisung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Als Sportplatz festgelegte Fläche 1,04 ha 0 ha 

Dörfliches Wohngebiet 0 ha 1,04 ha 
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4. Auswirkungen der Flächennutzungsänderung  

Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes entfaltet auf der Ebene des 

Flächennutzungsplans keine unmittelbaren Wirkungen auf den Natur- und 

Landschaftshaushalt. Es werden jedoch die planungsrechtlichen Grundlagen 

für die Entwicklung eines Solarparks geschaffen. 

Die geplante Sondergebietsausweisung steht in unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Errichtung einer Anlage zur Erzeugung solarer Strahlungsenergie 

und deren Nebenanlagen. Es besteht die Möglichkeit, die schwerpunktmäßige 

Ermittlung bestimmter Umweltauswirkungen einer nachfolgenden Planungs-

ebene zuzuordnen (Abschichtung). Eine angemessene und abschließende 

Konfliktbewältigung der zu erwartenden Auswirkungen ist auf der Ebene der 

Flächennutzungsplanung nicht zweckmäßig. 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen sind die mit der 

Aufstellung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans im Vernehmen mit dem 

Bebauungsplan mögliche Flächeninanspruchnahme sowie die vorhersehbaren 

bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die zu untersuchenden 

Schutzgüter.  

Die Prüfung der Wirkung der geplanten Flächennutzungsplanänderung auf die 

Schutzgüter des Untersuchungsraums lässt sich aufgrund der bestehenden 

Zusammenhänge beider Bauleitplanverfahren, auf die 1. Änderung des Flä-

chennutzungsplans übertragen. 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Für den Änderungsbereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow soll der 
Bebauungsplan „Wohnbebauung am Sportplatz“ aufgestellt werden. Vorgesehen ist die Ausweisung 
eines dörflichen Wohngebietes nach § 5a BauNVO für die Errichtung von Einfamilienhäusern. Der 
derzeit wirksame Flächennutzungsplan weist den Änderungsbereich als Sportplatz aus.  

Aus diesem Grund lässt sich der Bebauungsplan „Wohnbebauung am Sportplatz“ nicht aus dem, seit 
dem 02.10.1997 wirksamen, Flächennutzungsplan entwickeln. Die deshalb erforderliche Änderung des 
Flächennutzungsplans erfolgt daher im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. Damit wird dem 
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. 

Der Änderungsbereich ist im Plan im Maßstab 1:5000 dargestellt. Er beläuft sich auf eine Fläche von 
ca. 1 ha und umfasst das Flurstück 73/1 der Flur 1 der Gemarkung Gnevkow 

Maßgeblich für die Betrachtungen der Umweltauswirkungen des Vorhabens sind die 
unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft durch die geplante Flächeninanspruchnahme be-
treffend die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen, Wasser, Luft, Klima, Landschaft sowie die 
sich jeweils ergebenden Wechselwirkungen.  

Die Lärm-, Staub- sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter 
Mensch und seine Gesundheit sowie für Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. Außerdem ist die 
Planung bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und Landschaftsbild zu beurteilen. Zur Vermeidung 
unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushaltes sind die in §§ 1 und 2 BNatSchG 
verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege maßgeblich und 
bindend. Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatschG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Gemeinde Gnevkow verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und 
Landschaft am Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt auf ihre 
Vermeidbarkeit zu prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Gemeinde zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens beispielsweise 
durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Minderungspflicht). In einem nächsten 
Schritt sind die zu erwartende nicht vermeidbare Eingriffe durch planerische Maßnahmen des 
Ausgleichs zu kompensieren.  

Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 BauGB hat die 
Gemeinde die zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft mit den übrigen berührten öffentlichen 
und privaten Belangen abzuwägen (Integritätsinteresse). 

1.1 Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens 
Ziel der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow ist die bauplanungsrechtliche 
Vorbereitung und die Entwicklung von Flächen zur Bebauung mit Wohngebäuden.  

Im geplanten dörflichen Wohngebiet sollen grundsätzlich die Errichtung von Einfamilienhäusern sowie 
die dazugehörigen Versorgungseinrichtungen vorbereitet und ermöglicht werden. Der Änderungs-
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bereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans wird derzeit als Sportplatz dargestellt. Für den 
Änderungsbereich der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde ergibt sich folgende 
Flächenbilanz: 

Ausweisung im Flächennutzungsplan Bestand Planung 

Als Sportplatz festgelegte Fläche 1,04 ha 0 ha 

Dörfliches Wohngebiet 0 ha 1,04 ha 

 

1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgesetze und 
Fachpläne 

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. L S. 3634), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr 221)  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 
2009, BGBl. I S. 2542, zuletzt geändert zuletzt durch Artikel 3 des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Elektro- und ElektronikgeräteG, der EntsorgungsfachbetriebeVO und des BundesnaturschutzGvom 8. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) 
vom23.02.2010 (GVOBl. M-V, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 
(GVOBl. M-V, S. 546) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 l S. 123), zuletzt durch Art. 2 Abs. 3 G v. 
19.10.2022.  

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) 

Weitere überörtliche Planungen: Raumordnung und Landesplanung  

Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei sind die einzelnen 
Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende Pläne oder Programme aufzustellen.  

Für Planungen und Maßnahmen der Gemeinde ergeben sich die Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung aus den folgenden Rechtsgrundlagen:  

Raumordnungsgesetz (ROG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I S. 2986), 
zuletzt geändert durch Art. 1 G zur Änd. des RaumordnungsG und anderer Vorschriften vom 22.3.2023 
(BGBl. I 88)  

Flächennutzungsplan  

Die Gemeinde Gnevkow verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan, der den Planungsraum 
als Sportplatz ausweist. Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen den 

https://www.recht.bund.de/eli/bund/BGBl_1/2023/88
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Darstellungen des Flächennutzungsplans. Daher wird das Verfahren zur Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
durchgeführt. 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des Untersuchungsraums 
Der Änderungsbereich des Bebauungsplans Nr. 4 „Wohnbebauung am Sportplatz“ mit einer 
Gesamtfläche von 1 ha befindet sich im nördlichen Bereich der Ortslage Gnevkow und wird derzeit als 
Veranstaltungsort genutzt.  

Das Plangebiet umfasst die Fläche des ehemaligen Sportplatzes der Gemeinde Gnevkow und wird im 
Norden, Osten und Süden durch eine Baumreihe begrenzt. Im Westen grenzt das Plangebiet an einen 
Wirtschaftsweg, der in Erweiterung der Dorfstraße nach Norden verläuft. 

Die Vorhabenfläche bindet im Westen direkt an die Siedlungsfläche der dörflich gestalteten Ortslage 
Gnevkow an. Im Süden liegt die nächstgelegene Wohnbebauung etwa 40 m entfernt. Nördlich und 
östlich erstrecken sich intensiv genutzte Ackerflächen. Insgesamt ist das Gelände als homogen zu 
beschreiben.  

Es gliedert sich lediglich in den Bereich der Sportplatzfläche mit einem artenarmen Vegetationsbestand 
und in den Bereich der eingrenzenden Pappelreihen. Der Geltungsbereich selbst unterliegt keinen 
Schutzgebietsausweisungen. Das nächstgelegene Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
„Tollsensetal mit Zuflüssen“ erstreckt sich nördlich, in ca. 1.300 m Entfernung und damit weit 
außerhalb des Wirkraum des Vorhabens. 

Weitere Schutzgebiete nach den §§ 23 (Naturschutzgebiet), 24 (Nationalpark, Nationale 
Naturmonumente), 25 (Biosphärenreservat), 26 (Landschaftsschutzgebiet), 27 (Naturpark) und 28 
(Naturdenkmäler) des Bundesnaturschutzgesetzes sind von der Planung nicht betroffen.  

2.2 Übersichtsbegehung 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde eine Geländebegehung im Juni 2024 durchgeführt. Im Rahmen 
der artenschutzrechtlichen Begehung sind weiterhin die vorhandenen, möglicherweise vom Vorhaben 
betroffenen Biotop- und Nutzungsstrukturen in Hinsicht auf deren naturschutz- sowie 
artenschutzrechtliche Bedeutung am Eingriffsort selbst sowie im 50 m-Radius um das Vorhaben 
aufgenommen und betrachtet worden.  

2.3 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands  
Für die Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes wird der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans einschließlich eines Zusatzkorridors von 50 m als Grenze des Untersuchungsraumes 
gewählt.  

In Ableitung der genannten Auswirkungen der möglichen Vorhaben und der Kenntnisse einer 
umfangreichen Bestandsaufnahme des Natur- und Landschaftshaushalts ergeben sich drei innerhalb 
der Kompensationsplanung zu beurteilende Konflikte: 

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante Flächeninanspruchnahme 
betreffen die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen. 

2. Lärm und Staub während der Bauphase sind bezüglich der Schutzgüter Mensch und Gesundheit, 
Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen. 
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3. Das Wahrnehmbarkeit der Gebäude ist bezüglich der Schutzgüter Tiere, Mensch und Landschaftsbild 
zu beurteilen.  

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Im Rahmen der 
weiteren Betrachtung der Umweltauswirkungen werden die genannten Auswirkungen und Konflikte 
eine besondere Berücksichtigung finden und im Ergebnis des Umweltberichtes bewertet werden.  

2.3.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit  
Das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit wird im Hinblick auf das Wohnen und Arbeiten 
unter gesunden Umweltbedingungen sowie auf die Ausübung von Freizeit- und Erholungsaktivitäten 
untersucht. 

Nach § 1, Abs. 4, Nr. 2 BNatSchG sind zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft insbesondere zum Zweck der Erholung in der 
freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und 
siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. Das Schutzgut Mensch ist zudem über 
zahlreiche Wechselbeziehungen mit den anderen Schutzgütern verbunden. 

Menschen beziehen ihre Nahrung aus der landwirtschaftlichen Produktion und sind letztlich von den 
Bodeneigenschaften abhängig. Über die Atemluft sind Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Luft 
vorhanden. Zwischen der Erholungsnutzung und dem Schutzgut Landschaft besteht zudem ein enger 
Zusammenhang.  

Es handelt sich um einen punktuellen Eingriff; bedingt durch die Kleinräumigkeit des Vorhabens ist 
daher mit keinen nachhaltigen und erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und 
menschliche Gesundheit zu rechnen. 

2.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
Nach § 1 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist die Pflanzen- und Tierwelt einschließlich ihrer 
Lebensstätten und Lebensräume auf Dauer zu sichern. Das Plangebiet weist aufgrund seiner Lage und 
bestehenden Nutzung eine Vorbelastung bezüglich des Biotopbestandes und der Eignung als 
Lebensraum für Tiere auf.  

Die vorhandenen Biotope sind zum Großteil anthropogenen Ursprungs. Wertbiotope sowie geschützte 
Biotope sind im Planungsraum nicht vorhaben. Schutzgebiete nach den Maßgaben der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) liegen außerhalb 
des Baubereiches und befinden sich nicht in dessen Einflussbereich.  

2.3.3 Schutzgut Fläche 
Die Betrachtung des Schutzgutes Fläche zielt auf die derzeitige Flächennutzung des Plangebietes und 
den durch das geplante Vorhaben verursachten Flächenverbrauch ab. Besondere Bedeutung besitzt 
hierbei der irreversible Flächenverlust durch Versiegelung bisher unversiegelter Flächen.  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. 
Notwendige Bodenversiegelungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Änderung sollen auf ein 
unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden.  

Der Untersuchungsraum ist durch die bestehende Nutzung (Sportplatz) bereits erheblich vorgeprägt. 
Die vorhandenen Flächen sind zum Großteil anthropogen überformt und haben damit keine 
hervorgehobene Bedeutung für das Schutzgut Fläche.  
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2.3.4 Schutzgut Boden 
Die gültige rechtliche Definition für das Schutzgut Boden liefert das Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG). Danach handelt es sich beim Boden um die oberste Erdkruste. Auch die flüssigen und 
gasförmigen Bestandteile zählen dazu, die Bodenlösung und Bodenluft. 

Nach § 1 BBodSchG sind bei Einwirkungen auf den Boden Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Archiv-Funktionen so weit wie möglich zu vermeiden. Nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 
BNatSchG ist der Boden zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts so zu erhalten, dass er seine Funktion im Naturhaushalt erfüllen kann.  

Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so 
zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen und somit die Vorschriften 
dieses Gesetzes eingehalten werden.  

Die Zielsetzungen und Grundsätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu 
berücksichtigen. Insbesondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, 
Stoffeinträgen ist Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Boden-veränderungen zu treffen. 
Bodenverdichtungen, Bodenvernässungen und Boden-verunreinigungen sind zu vermeiden. Das 
Bodengefüge bzw. wichtige Boden-funktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenverbrauch zu 
erhalten.  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und Lebens-raum 
für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Nährstoff- und Wasserspeicher, als Abbau-, 
Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen insbesondere auch zum Schutz des 
Grundwassers, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte und als Nutzfläche.  

Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum  

Innerhalb des Plangebietes sind keine Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna 
vorhanden. Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu nennen, 
die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. 

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der bestehenden Nutzung ist davon auszugehen, dass die wesentlichen Bodenfunktionen 
innerhalb des Geltungsbereiches nur in geringer Ausprägung vorhanden sind. Insofern hat der Boden 
in diesem Bereich für den Stoff- und Wasserhaushalt keine hervorgehobene Bedeutung.  

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmale oder 
Verdachtsflächen bekannt.  

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß 
§ 11 DSchG M-V vom 6. Januar 1998, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 
(GVOBl. M-V, S. 383, 329) die zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der 
Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen 
Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich ist hierfür der Entdecker, der Leiter 
der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige. 
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2.3.5 Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser umfasst die Oberflächengewässer sowie das Grundwasser. Das Grundwasser ist 
als das unterirdische Wasser definiert, das in der wassergesättigten Bodenzone zirkuliert.  

Gemäß § 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen und als Lebensgrundlage des Menschen zu schützen.  

Vermeidbare Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen sollen unterbleiben. Für das 
Grundwasser sind die derzeit unversiegelten Bereiche von ökologischem Wert, da sie potenziell für die 
Grundwasserneubildung von Bedeutung sein können.  

Der Änderungsbereich liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. Wasserschutzgebiete werden nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht berührt. Es befinden sich weiterhin auch keine Oberflächengewässer 
oder verrohrte Gewässer als Gewässer II. Ordnung im Plangebiet 

2.3.6 Schutzgut Landschaft 
Das Schutzgut Landschaft ist hinsichtlich der Auswirkungen auf das Erscheinungsbild zu untersuchen. 
Die Landschaft wird durch ihre Faktoren Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft, ihr 
Erscheinungsbild und ihre Funktion als Erlebnis- und Erholungsraum der Menschen (vgl. 
§ 1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 4 BNatSchG) geprägt.  

Eine Bewertung des Zustands der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit, ergibt für den Vorhabenstandort durch seine Vorprägung als Ackerbaufläche 
lediglich eine geringe Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum. Außerdem erzielt die 
Landschaft aufgrund des geringen Reliefs nur eine geringe Fernwirkung, so dass die die Erlebbarkeit 
und Wahrnehmbarkeit der lokalen Landschaft als Natur- und Lebensraum, auch aufgrund der 
Vorprägung, eher als gering eingestuft werden muss.  

Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwechselbarkeit einer 
Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigenart sowohl natürlich als auch 
menschlich geprägt sein.  

Die Naturnähe und Vielfalt als Ausdruck für die erlebbare Eigenentwicklung, Selbststeuerung, 
Eigenproduktion und Spontanentwicklung in Bezug auf Flora und Fauna beschränkt sich auf die 
innerhalb des Planungsraums vorhandenen vorbelasteten Biotop- und Vegetationsstrukturen. Das 
Untersuchungsgebiet ist anthropogen geprägt und zeichnet sich nicht durch eine besondere 
Naturnähe oder landschaftliche Vielfalt aus. 

Bedingt durch die Kleinräumigkeit des Vorhabens ist mit keinen nachhaltigen und erheblichen 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft und menschliche Gesundheit zu rechnen. 

2.3.7 Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz 
Die Gemeinde Gnevkow liegt innerhalb des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland.  

Das Bundesland unterliegt dem Einfluss von zwei unterschiedlichen Klimazonen, jedoch dominiert das 
feuchte Kontinentalklima. Das Klima in der Gemeinde Gnevokow ist gemäßigt. 

Zur Luftqualität liegen aktuell keine Daten vor, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass keine 
akuten Belastungen der Luftqualität bestehen. Vom Untersuchungsgebiet selbst geht derzeit keine 
erhebliche Belastung aus, aufgrund der Kleinräumigkeit des Vorhabens sowie der anthropogenen 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=1&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=1&x=1&n=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BNatSchG&p=1&x=4
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Vorprägung des Plangebiets. Es sind insgesamt nur geringe kleinklimatische Veränderungen zu 
erwarten. 

2.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter umfasst Zeugnisse menschlichen Handelns, die 
ideeller, geistiger und materieller Natur sein können und für die Geschichte des Menschen bedeutsam 
sind oder waren.  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Bodendenkmale in Bearbeitung im Sinne von § 2 Abs 1 
und Abs. 2, Satz 4 DSchG M-V. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich weiterhin keine 
Baudenkmale. 

2.3.9 Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
Ein Teil des Naturschutzrechts befasst sich mit den Schutzgebieten. Dabei handelt es sich um Gebiete, 
welche durch öffentliches Recht geschützt sind und deren Schutzgüter Bestandteile der Natur oder 
Landschaft sind.  

Dieser Schutz dient der Sicherung der speziellen Funktion dieser Gebiete, beispielsweise dem Erhalt 
des Lebensraums für gefährdete Tiere oder Pflanzen. Auch Flächen, welche aus wissenschaftlichen 
oder aus naturgeschichtlichen Gründen als schützenswürdig gelten, werden als Schutzgebiete aus-
gewiesen. 

Internationale und nationale Schutzgebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt. Schutzgebiete 
nach den Maßgaben der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und der Richtlinie 79/409/EWG 
(Vogelschutzrichtlinie) liegen außerhalb des Wirkraums des Vorhabens und befinden sich nicht in 
dessen Einflussbereich. 

2.4 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

2.4.1 Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Mensch  
Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und Gesundheit als nicht erheblich 
anzusehen, es sind daher diesbezüglich keine Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen erforderlich.  

Für den Änderungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentlichen Emissions-
wirkungen im Plangebiet zu erwarten, die zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von 
Überschreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten. 

Es ist davon auszugehen, dass die Planung keine wesentliche Änderung des innerörtlichen und 
überörtlichen Verkehrsaufkommens sich zieht. Das gebietsinterne Verkehrsaufkommen unterliegt 
keinen relevanten Änderungen.  

Im Hinblick auf die Erholungsfunktion sind die Auswirkungen des Vorhabens in Zusammenhang mit der 
ohnehin nicht vorhandenen besonderen Bedeutung des Plangebietes als nicht erheblich zu bewerten. 
Auswirkungen des Vorhabens auf das Landschaftserleben werden gesondert unter dem Schutzgut 
Landschaft betrachtet.   

Es sind im Ergebnis der Umweltprüfung zu der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Gnevkow keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten.  
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2.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische 
Diversität 
Im Zuge der Bauarbeiten werden Flächen für die Baustelleneinrichtung und für Lagerplätze benötigt. 
Dafür sind Flächen auszuwählen, die bereits eine deutliche Vorbelastung aufweisen oder einer 
zukünftig geplanten Versiegelung unterliegen.  

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Flächen zu beräumen und in den ursprünglichen Zustand 
zurückzuführen (Vgl. 2.8.2 Landschaftspflegerische Maßnahmen). Um die Betroffenheit von den nach 
FFH Anhang IV streng geschützten Pflanzen und Tieren im Zusammenhang mit dem Vorhaben zu 
prüfen, wurde eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt.  

Im Ergebnis der Prüfung sind mit der Einhaltung und Umsetzung einer Bauzeitenregelung bei 
Gehölzfällungen keine erheblichen negativen Folgen auf den Erhaltungszustand der potenziell 
vorkommenden Arten im Untersuchungsraum zu erwarten.  

Im Ergebnis der Umweltprüfung zu dem 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Gnevkow sind keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 
sowie die biologische Diversität zu erwarten. 

2.4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 
Im Zuge der Bauarbeiten werden Flächen für die Baustelleneinrichtung und für Lagerplätze benötigt. 
Dafür sind Flächen auszuwählen, die bereits eine deutliche Vorbelastung aufweisen oder einer 
zukünftig geplanten Versiegelung unterliegen. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind diese Flächen zu 
beräumen und in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Auf diese Weise können eine 
nachhaltige Beeinträchtigung des Lebensraumes auf diesen Flächen unterbunden und das Erfordernis 
von Ersatzmaßnahmen vermindert werden.  

Die mit der Planung verbundenen Neuversiegelungen werden im Rahmen des Eingriffs-Ausgleichs-
Konzeptes auf Ebene der B-Planung kompensiert. Darüber hinaus sind die negativen Auswirkungen als 
nicht erheblich anzusehen.  

Es sind im Ergebnis der Umweltprüfung zu der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Gnevkow keine erheblichen, negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche zu erwarten.  

2.4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 
Baubedingt sind Eingriffe in den Boden notwendig. Innerhalb der Wegeflächen wird es daher zu 
Verdichtungen kommen. Da es sich jedoch ohnehin um bereits anthropogen beeinflusste Böden 
handelt, sind diese Auswirkungen nicht als erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten. Darüber hinaus 
besteht baubedingt die die potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 
Schmieröle).  

Diese besteht jedoch grundsätzlich auch bei einer landwirtschaftlichen Nutzung, so dass dieses 
Gefährdungspotenzial nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht. Vor Beginn der Bauarbeiten 
sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen 
sind umgehend zu beheben.  

Unter Einhaltung dieser Vorgaben lassen sich negative Auswirkungen oder Verunreinigungen des 
Schutzgutes Bodens vollständig ausschließen. Die durch das Bauvorhaben entstehenden 
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Beeinträchtigungen aufgrund von Versiegelungen werden mit der Umsetzung des 
Kompensationskonzeptes im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vollständig 
ausgeglichen (Der multifunktionale Kompensationsbedarf wird durch die Zuordnung einer 
zertifizierten Ökokontomaßnahme kompensiert).  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden durch bau-, anlage- und 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen verbunden mit der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Gnevkow ist bei ordnungsgemäßer Bauausführung mit der Umsetzung nicht zu erwarten 

2.4.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
Durch den Bau- und Betrieb der Wohngebäude sind keine erheblichen Wirkungen auf das Grund- und 
Oberflächenwasser zu erwarten. Es ist keine Reduzierung der Grundwasserneubildung zu erwarten. 
Weiterhin werden keine Oberflächengewässer in Anspruch genommen.  

Baubedingt besteht eine potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, 
Schmieröle). Diese Gefährdung besteht jedoch auch bei einem landwirtschaftlichen Betrieb und geht 
nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinaus. Vor Beginn der Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf 
ihren technisch einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. 
Unter Einhaltung dieser Vorgaben lassen sich negative Auswirkungen oder Verunreinigungen des 
Schutzgutes Wassers vollständig ausschließen.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch bau-, anlage- und 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Grund und Oberflächenwasser sind bei ordnungs-
gemäßer Bauausführung mit der Umsetzung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Gnevkow nicht zu erwarten. 

2.4.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 
Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Luft sind mit der Errichtung der Gebäude nicht zu 
erwarten. Es sind nur marginale kleinklimatische Veränderungen zu erwarten. Es kommt zu keinen 
erheblichen Wirkungen auf den Luftaustausch. Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als nicht 
erheblich anzusehen. Kompensationsmaßnahmen werden daher nicht erforderlich.   

Während der Bauzeit ist- aufgrund des notwendigen Einsatzes von LKWs und anderen Baumaschinen 
mit einer erhöhten Luftschadstoffbelastung im an das Baugebiet und die Baustellenzufahrten an-
grenzenden Bereich zu rechnen.  

Diese Beeinträchtigung wirkt jedoch nur temporär und wird somit als nicht erhebliche 
Beeinträchtigung eingestuft. Der zusätzlich aufkommende Verkehr gliedert sich in das bestehende 
Verkehrsaufkommen ein und beeinflusst den bestehenden Verkehrstakt nur im geringen Maße.  

Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima und Luft durch bau-, 
anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind mit der Umsetzung der 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow nicht zu erwarten. 

2.4.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 
Durch die temporären Baustelleneinrichtungen selbst sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten, da diese nur vorübergehend wirken und nach Fertigstellung des geplanten Vorhabens 
zurückgebaut werden. Insgesamt ist zu konstatieren, dass in Anbetracht der bereits vorhandenen 
Nutzung innerhalb des Plangebietes sich die geplante Erweiterung homogen in das vorhandene 
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Landschaftsgefüge eingliedert, und damit kein erheblicher Eingriff in das Ortsbild verursacht wird. Es 
entstehen zusammengefasst keine erheblich störenden, atypischen Landschaftsbildelemente. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow und die damit einhergehende Errichtung von 
Wohngebäuden ist auf Grund der bestehenden Vorbelastungen nicht zu erwarten.  

2.4.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete  
Internationale und nationale Schutzgebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt. Schutzgebiete 
nach den Maßgaben der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und der Richtlinie 79/409/EWG 
(Vogelschutzrichtlinie) liegen außerhalb des Baubereiches und befinden sich nicht in dessen 
Wirkbereich.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Schutzgebiete durch die Umsetzung der 1. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow ist daher ausgeschlossen.  

2.4.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Bodendenkmale in Bearbeitung im Sinne von § 2 Abs 1 
und Abs. 2, Satz 4 DSchG M-V. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich weiterhin keine 
Baudenkmale. 

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind 
mit der Umsetzung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow nicht zu 
erwarten. 

2.5 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des 
Vorhabens 

Bei Nichtdurchführung fänden keine Neuversiegelungen und Überbauungen statt. Darüber hinaus 
würden die Auswirkungen auf die übrigen Schutzgüter (Mensch, Luft und Klima, Landschaft und 
Kulturgüter) nahezu gleichbleiben. 

2.6 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen und Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des geplanten 
Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Schutzgütern: 

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung Unter Punkt 2.4.1 dieser Unterlage 
konnten nach gutachterlicher Einschätzung keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Mensch ermittelt werden.  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind im Ergebnis der Umweltprüfung ebenfalls nicht zu 
erwarten.  

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt  

Das Plangebiet ist bereits anthropogen überprägt und unterliegt daher einem geringen 
Natürlichkeitsgrad. Unter Einhaltung und vollständiger Umsetzung der im aktuellen Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen negativen 
Auswirkungen vorhersehbar.  Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern im Zusammenhang mit 
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der Umsetzung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow sind 
zusammengefast nicht zu erwarten.  

Schutzgut Fläche  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern im Zusammenhang mit der Umsetzung der 1. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow sind ebenso nicht zu erwarten 

Schutzgut Boden 

Wechselwirkungen zwischen dem Schutzgut Boden und den Schutzgütern sind mit der Umsetzung der 
1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gnevkow nicht zu erwarten.  

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Klima und Luft  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Anderweitige Planungsalternativen für das Plangebiet kommen nicht in Frage. 

2.7.1 Landschaftspflegerische Maßnahmen 
L1 Vegetationsschutz/Ausweisung von Tabubereichen  

Es sind, soweit erforderlich, Maßnahmen zum Schutz gegen Befahren, Betreten, Lagerung und sonstige 
Beanspruchung gemäß DIN 18 920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen) umzusetzen.  

Der Schutz ist rechtzeitig vor Baubeginn zu installieren. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind alle 
errichteten Schutzvorrichtungen wieder ordnungsgemäß zu entfernen.  

L2 Einsatz von schadstofffreiem Material bei der Wegeherstellung 

Für die Oberflächenbefestigung der Fahrwege sollte nur schadstofffreies Material wie z.B. Naturstein-
Schotter oder Z0- Material nach TR LAGA (bzw. BM 0-Material gemäß Ersatzbaustoffverordnung) 
verwendet werden.  

Die erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, des 
Landschaftsbilds oder des Erholungswertes der Landschaft, die als Eingriff zu bewerten sind, werden 
durch die genannten Maßnahmen vermieden, vermindert bzw. vollständig ausgeglichen.  

Dieser Nachweis wurde differenziert für die einzelnen Schutzgüter und Funktionsbeziehungen des 
Planungsraumes vorgenommen. Durch das geplante multifunktionale Kompensationskonzept wird der 
ermittelte Eingriff vollständig kompensiert. 
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L3 Rekultivierung und Wiederherstellung 

Die bauzeitlich temporär beanspruchten Flächen sind nach Abschluss der Bautätigkeit gemäß der 
derzeitigen Nutzung bzw. des ursprünglichen Zustandes der Flächen wiederherzustellen.  

Der anschließende Rückbau umfasst die Beseitigung eventueller temporärer Versiegelungen, Über-
schüttungen und Verdichtungen (Bereich der BE-Fläche). Anschließend werden die temporär 
beanspruchten Flächen, mit einer standortgerechten gebietsheimischen Saatgutmischung eingesät. 

3 Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 
Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ. Hinweise zum 
Detaillierungsgrad und zu den Anforderungen an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung der zuständigen Fachbehörden ermittelt.  

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 
Über ein Monitoring überwacht die Gemeinde Gnevkow die erheblichen Umweltauswirkungen, um 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete Überwachungsmaßnahmen 
und Informationen unter Berücksichtigung der Bringschuld der Fachbehörden nach § 4 Absatz 3 BauGB 
in regelmäßigen Intervallen nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete 
Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Die Gemeinde plant, in einem Zeitraum von einem Jahr nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen, ob 
die notwendigerweise mit mehr oder weniger deutlichen Unsicherheiten verbundenen 
Untersuchungen im Nachhinein zutreffen bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen 
aufgetreten sind. Die Prüfung erfolgt durch Abfrage der entsprechenden Fachbehörden. Alle mit dem 
Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Vorhabenträger zu 
tragen. 

4 Allgemein verständliche Zusammenfassung und Fazit 

Die Prüfung der Wirkung des geplanten Vorhabens auf die Schutzgüter des Untersuchungsraums ergab 
insgesamt, dass diese aufgrund der beschriebenen vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich 
oder nachhaltig beeinträchtigt werden. Der geplante Bauablauf lässt keine nachteiligen und 
nachhaltigen Auswirkungen auf die Schutzgüter vermuten. 

Das Schutzgut Landschaftsbild wird durch die Errichtung der Gebäude und dazugehörigen 
Einrichtungen nicht im erheblichen Maße beeinträchtigt. Bezüglich des Schutzgutes Wasser und Boden 
sind im Ergebnis der Umweltprüfung durch das Vorhaben keine erheblichen Auswirkungen zu 
erwarten.       

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird durch die Planung nicht im erheblichen Maße tangiert. 
Voraussetzung hierfür ist die rechtzeitige und ordnungsgemäße Umsetzung eine Bauzeitenreglung im 
Rahmen der geplanten Gehölzfällungen. Mit deren Einhaltung sind dann keine erheblichen sowie 
nachhaltigen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben zu erwarten.  
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Das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter wird durch die Planung und dessen Wirkungen nicht 
erheblich beeinträchtigt werden.  

Das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung wird durch das Vorhaben und 
dessen Wirkung nicht erheblich beeinträchtigt.  

Das Schutzgut Klima und Luft wird durch die Planung und dessen Wirkungen ebenfalls nicht erheblich 
beeinträchtigt werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten 
Schutzgüter konnte für die Umsetzung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Gnevkow im Rahmen der durchgeführten Umweltprüfung und im Ergebnis des vorliegenden 
Umweltberichtes nicht festgestellt werden.  
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